
 

 

 

 
 

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlen 2025 
 

BRIEFWAHL mittels Wahlkarte 
 

 
Anstelle der persönlichen Stimmabgabe im Wahllokal an den Wahltagen 13. bis 15. 
Mai 2025 besteht die Möglichkeit, die Stimme mittels Briefwahl abzugeben (§ 52 
HSWO 2014). 
 
Welche Vertretungen kann ich mittels Wahlkarte wählen? 
Nur die Wahlen der Bundesvertretung und der Universitätsvertretung sind auch durch 
Briefwahl in Form der Übermittlung einer Wahlkarte zulässig. Die Wahl der 
Studienvertretung ist damit allerdings (auch vor Ort) ausgeschlossen. 
 
 
Wo kann ich eine Wahlkarte beantragen? 
Die Beantragung einer Briefwahlkarte erfolgt 
 
 entweder schriftlich, mittels Briefsendung, oder persönlich bei der 

Wahlkommission der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft, 
1040 Wien, Taubstummengasse 7-9 

 
 oder über folgenden Link: https://wahlportal.oeh.ac.at/ 
 
 
Welche Frist gilt für die Beantragung einer Wahlkarte? 
Die Beantragung einer Wahlkarte ist im Zeitraum 3. April 2025 bis 6. Mai 2025 
möglich. 
 

 
Weitere Infos unter https://oehwahl25.at/briefwahl/faqs-zur-briefwahl/ 
 
 
 

Die Vorsitzende der Wahlkommission 
Mag. Silvia Melischnig  

Wahlkommission  
bei der Hochschülerinnen-  
und Hochschülerschaft an  
der Universität Klagenfurt 


